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 Veröffentlicht am 30.06.1998

Norm

StPO §281 Abs1 Z3

StPO §427 Abs2

Rechtssatz

Die Frage, ob in Abwesenheit des Angeklagten eine vollkommen beruhigende Aufklärung des Sachverhaltes zu

erwarten sei, ist vollständig dem p ichtgemäßen Ermessen des Gerichtes überlassen und damit einer Anfechtung mit

Nichtigkeitsbeschwerde nicht zugänglich (WK-StPO § 427 Rz 13).
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